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voll zusammenzuarbeiten und die Bemühungen der Organisa-
tion um die gründliche Überprüfung ihrer Tätigkeiten und Pro-
gramme zu unterstützen, mit dem Ziel, ihre Arbeit im Hinblick 
auf die Verhütung von mit Kernmaterial und sonstigem radio-
aktivem Material zusammenhängenden Akten des Terrorismus 
zu stärken; 

 17. appelliert an die Staaten, soweit noch nicht gesche-
hen, dem Übereinkommen über den physischen Schutz von 
Kernmaterial156 beizutreten, appelliert außerdem an die Staa-
ten, die einschlägigen Empfehlungen betreffend den physischen 
Schutz anzuwenden sowie geeignete Maßnahmen und Gesetze 
einzuführen und durchzusetzen, um den unerlaubten Handel 
mit Kernmaterial und sonstigem radioaktivem Material zu be-
kämpfen, begrüßt es, dass der Gouverneursrat der Organisation 
sich die in dem Dokument GC(45)/INF/14 genannten Ziele und 
Grundprinzipien für den physischen Schutz zu eigen gemacht 
hat, ermutigt die Staaten, diese Grundsätze bei der Ausarbei-
tung, Durchführung und Regelung ihrer einzelstaatlichen Sy-
steme für den physischen Schutz von Kernmaterial und kern-
technischen Anlagen für friedliche Zwecke anzuwenden, und 
begrüßt den Beschluss des Generaldirektors, eine allen Mit-
gliedstaaten offen stehende Gruppe juristischer und technischer 
Sachverständiger einzuberufen, die einen Entwurf einer klar 
definierten, in der Folge von den Vertragsstaaten zu überprü-
fenden Änderung mit dem Ziel ausarbeiten soll, das Überein-
kommen über den physischen Schutz von Kernmaterial zu stär-
ken und die Staaten dazu zu ermutigen, Vertragsstaaten des 
Übereinkommens zu werden;  

 18. ersucht den Generalsekretär, dem Generaldirektor der 
Organisation das Protokoll der sechsundfünfzigsten Tagung der 
Generalversammlung zu übermitteln, soweit es sich auf die Tä-
tigkeit der Organisation bezieht. 

RESOLUTION 56/95 

Verabschiedet auf der 86. Plenarsitzung am 14. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/56/L.48, vorgelegt vom Präsi-
denten der Generalversammlung. 

56/95.  Weiterverfolgung der Ergebnisse des Millenniums-
Gipfels 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/2 vom 8. September 
2000, in der sie die Millenniums-Erklärung der Vereinten Na-
tionen als Ergebnis des vom 6. bis 8. September 2000 am 
Amtssitz abgehaltenen Millenniums-Gipfels der Vereinten Na-
tionen verabschiedete, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 55/162 vom 
14. Dezember 2000, in der sie den Generalsekretär unter ande-
rem ersuchte, einen langfristigen "Kompass" als Orientierungs-
plan für die Umsetzung der Millenniums-Erklärung innerhalb 
des Systems der Vereinten Nationen auszuarbeiten und ihn der 

 
156 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1456, Nr. 24631. 

Generalversammlung auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung 
vorzulegen, 

 bekräftigend, dass es den Willen und die Dynamik des 
Millenniums-Gipfels zu erhalten gilt, und dass ein umfassender 
und ausgewogener Ansatz zur Umsetzung und Weiterver-
folgung der Millenniums-Erklärung wichtig ist, 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs mit dem Titel "Kompass für die Umsetzung 
der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen"157; 

 2. empfiehlt, den "Kompass" als nützlichen Leitfaden für 
die Umsetzung der Millenniums-Erklärung durch das System 
der Vereinten Nationen zu betrachten, und bittet die Mitglied-
staaten sowie die Bretton-Woods-Institutionen, die Welthan-
delsorganisation und andere interessierte Parteien, bei der Aus-
arbeitung von Plänen für die Verwirklichung der mit der Erklä-
rung zusammenhängenden Ziele den "Kompass" heranzuzie-
hen; 

 3. ersucht den Generalsekretär, einen Jahresbericht und 
alle fünf Jahre einen umfassenden Bericht über den Stand der 
Umsetzung der Millenniums-Erklärung durch das System der 
Vereinten Nationen und die Mitgliedstaaten auszuarbeiten, un-
ter Heranziehung des "Kompasses" und im Einklang mit der 
Resolution 55/162, und ersucht darum, sich in den Jahresbe-
richten auf Querschnittsthemen und sektorübergreifende Fragen 
sowie auf die wichtigsten in dem "Kompass" aufgeführten Be-
reiche zu konzentrieren, und in den fünfjährlichen umfassenden 
Berichten die Fortschritte in Richtung auf die Erfüllung aller in 
der Erklärung eingegangenen Verpflichtungen zu untersuchen; 

 4. bittet das System der Vereinten Nationen, in Zusam-
menarbeit mit den Mitgliedstaaten konkrete Maßnahmen zu er-
greifen, um der Millenniums-Erklärung breite Publizität zu ver-
schaffen und verstärkt Informationen über die Erklärung zu 
verbreiten;  

 5. beschließt, den Punkt "Weiterverfolgung der Ergeb-
nisse des Millenniums-Gipfels" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/96 

Verabschiedet auf der 86. Plenarsitzung am 14. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/56/L.46 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Äquato-
rialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, 
Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische 
Republik Kongo, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Finnland, Frankreich, 
Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan, Jemen, 
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kirgisistan, Komoren, 
Kongo, Kroatien, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Malawi, Mali, Malta, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikrone-
sien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Nepal, Neuseeland, 

 
157 A/56/326. 
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Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, 
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumäni-
en, Russische Föderation, San Marino, Schweden, Senegal, Seychellen, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, St. Lucia, Südafrika, Suriname, Thailand, Tschad, Tschechi-
sche Republik, Uganda, Ukraine, Ungarn, Venezuela, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von 
Amerika, Zentralafrikanische Republik, Zypern. 

56/96. Unterstützung der Bemühungen der Regierungen 
um die Förderung und Konsolidierung neuer oder 
wiederhergestellter Demokratien durch das Sy-
stem der Vereinten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk der unauflöslichen Verbindungen, die zwischen 
den in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte158 ver-
ankerten Grundsätzen und den Grundlagen jeder demokra-
tischen Gesellschaft bestehen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 49/30 vom 7. Dezember 
1994, in der sie die Wichtigkeit der Erklärung von Managua 
und des Aktionsplans anerkannte, die von der zweiten Interna-
tionalen Konferenz der neuen oder wiederhergestellten Demo-
kratien im Juli 1994 verabschiedet wurden159, sowie auf ihre 
Resolutionen 50/133 vom 20. Dezember 1995, 51/31 vom 
6. Dezember 1996, 52/18 vom 21. November 1997, 53/31 vom 
23. November 1998, 54/36 vom 29. November 1999 und 55/43 
vom 27. November 2000, 

 sowie unter Hinweis auf die am 8. September 2000 von den 
Staats- und Regierungschefs verabschiedete Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen160, insbesondere die Ziffern 6 
und 24, 

 ferner unter Hinweis auf die Erklärungen und Aktionspläne, 
die von den vier internationalen Konferenzen der neuen oder 
wiederhergestellten Demokratien 1988 in Manila, 1994 in Ma-
nagua, 1997 in Bukarest und 2000 in Cotonou verabschiedet 
wurden, 

 unter Hinweis darauf, dass die vierte Internationale Konfe-
renz der neuen oder wiederhergestellten Demokratien sich vor 
allem mit Frieden, Sicherheit, Demokratie und Entwicklung be-
fasste, 

 in Anbetracht der großen Veränderungen, die sich zur Zeit 
auf der internationalen Bühne vollziehen, sowie des Strebens 
aller Völker nach einer internationalen Ordnung, die auf den in 
der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen 
beruht, namentlich der Förderung und Unterstützung der Ach-
tung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten aller sowie 
anderer wichtiger Grundsätze wie Gleichberechtigung und 
Selbstbestimmungsrecht der Völker, Frieden, Demokratie, Ge-
rechtigkeit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus, Ent-
wicklung, Verbesserung des Lebensstandards und Solidarität, 

 
158 Resolution 217 A (III). 
159 A/49/713, Anlagen I und II. 
160 Siehe Resolution 55/2. 

 mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes an die 
Regierung Benins für die großzügige Ausrichtung der vierten 
Internationalen Konferenz der neuen oder wiederhergestellten 
Demokratien und die Bereitstellung der Einrichtungen hierfür, 

 eingedenk dessen, dass die Aktivitäten der Vereinten Natio-
nen zur Unterstützung der von den Regierungen zur Förderung 
und Konsolidierung der Demokratie unternommenen Anstren-
gungen im Einklang mit der Charta und ausschließlich auf aus-
drückliches Ersuchen der betreffenden Mitgliedstaaten durch-
geführt werden, 

 mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den 2001 veranstal-
teten Seminaren, Fachtagungen und Konferenzen über Demo-
kratisierung und gute Staatsführung sowie auch von den-
jenigen, die unter der Schirmherrschaft der Internationalen 
Konferenz der neuen oder wiederhergestellten Demokratien 
abgehalten wurden, 

 Kenntnis nehmend von den Auffassungen, die die Mitglied-
staaten in der Debatte über diesen Gegenstand auf ihrer neun-
undvierzigsten bis sechsfünfzigsten Tagung zum Ausdruck 
brachten, 

 eingedenk dessen, dass Demokratie, Entwicklung und die 
Achtung vor allen Menschenrechten und Grundfreiheiten ein-
ander bedingen und sich gegenseitig stärken und dass die De-
mokratie auf dem frei bekundeten Willen der Menschen, ihre 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Systeme 
selbst zu bestimmen, sowie auf ihrer uneingeschränkten Teilha-
be an allen Aspekten ihres Lebens beruht, 

 feststellend, dass zahlreiche Gesellschaften in jüngster Zeit 
beträchtliche Anstrengungen unternommen haben, um durch 
die Demokratisierung und die Reform ihrer Volkswirtschaften 
ihre sozialen, politischen und wirtschaftlichen Ziele zu errei-
chen, Bestrebungen, welche die Unterstützung und Anerken-
nung der internationalen Gemeinschaft verdienen, 

 mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes an die 
Mitgliedstaaten, das System der Vereinten Nationen, nament-
lich die Sonderorganisationen, und die anderen zwischenstaat-
lichen Organisationen, die die Regierung Benins bei der Abhal-
tung der vierten Internationalen Konferenz der neuen oder wie-
derhergestellten Demokratien unterstützt haben, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs161, der 
sich vor allem mit der Erklärung von Cotonou befasste, sowie 
des Schlussberichts, der von der vierten Internationalen Kon-
ferenz der neuen oder wiederhergestellten Demokratien am 
6. Dezember 2000 in Cotonou verabschiedet wurde162, 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs161; 

 2. ermutigt die Mitgliedstaaten, die Demokratisierung zu 
fördern und zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen, um 
 
161 A/56/499. 
162 Siehe A/55/889, Anlage. 
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Maßnahmen aufzuzeigen, die zur Unterstützung der Regie-
rungen bei ihren Bemühungen um die Förderung und Konsoli-
dierung neuer oder wiederhergestellter Demokratien ergriffen 
werden können; 

 3. begrüßt die Tätigkeit des zwischenstaatlichen Folge-
mechanismus der vierten Internationalen Konferenz der neuen 
oder wiederhergestellten Demokratien; 

 4. bittet die Mitgliedstaaten, die zuständigen Sonderor-
ganisationen und Organe des Systems der Vereinten Nationen 
sowie andere zwischenstaatliche und nichtstaatliche Orga-
nisationen, weiterhin aktiv zum Folgeprozess der vierten Inter-
nationalen Konferenz der neuen oder wiederhergestellten De-
mokratien beizutragen; 

 5. erkennt an, dass den Vereinten Nationen eine wichtige 
Rolle dabei zukommt, die von den Regierungen im Rahmen ih-
rer Entwicklungsanstrengungen unternommenen Demokratisie-
rungsbemühungen zur rechten Zeit auf geeignete Weise kohä-
rent zu unterstützen; 

 6. ermutigt den Generalsekretär, die Organisation auch 
künftig besser in die Lage zu versetzen, den Ersuchen der Mit-
gliedstaaten wirksam zu entsprechen, indem sie ihre Bemü-
hungen um die Erreichung der Ziele einer guten Staatsführung 
und der Demokratisierung kohärent und in ausreichendem Um-
fang unterstützt; 

 7. betont, dass die Aktivitäten der Organisation im Ein-
klang mit der Charta der Vereinten Nationen durchgeführt wer-
den müssen; 

 8. beglückwünscht den Generalsekretär und über ihn das 
System der Vereinten Nationen zu den Tätigkeiten, die auf Er-
suchen der Regierungen durchgeführt wurden, um die Bemü-
hungen um die Konsolidierung der Demokratie zu unterstützen; 

 9. ersucht den Generalsekretär, Möglichkeiten zu prüfen, 
wie das System der Vereinten Nationen die Bemühungen der 
Mitgliedstaaten um die Konsolidierung der Demokratie ver-
stärkt unterstützen kann, namentlich durch die Bestimmung ei-
ner Koordinierungsstelle; 

 10. begrüßt den Beschluss der Regierung der Mongolei, 
die fünfte Internationale Konferenz der neuen oder wiederher-
gestellten Demokratien im Jahr 2003 auszurichten; 

 11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 12. beschließt, den Punkt "Unterstützung der Bemühun-
gen der Regierungen um die Förderung und Konsolidierung 
neuer oder wiederhergestellter Demokratien durch das System 
der Vereinten Nationen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/97 

Verabschiedet auf der 86. Plenarsitzung am 14. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/56/L.41/Rev.1 und Add.1, ein-

eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Argentinien, Armenien, 
Äthiopien, Bangladesch, Benin, Bolivien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, China, 
Costa Rica, Demokratische Republik Kongo, Dominikanische Republik, Ecuador, 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Gabun, Georgien, 
Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Honduras, Irak, Jemen, Jugoslawien, 
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kolumbien, Kroatien, Libanon, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Madagaskar, Marokko, Marshallinseln, Mongolei, Neusee-
land, Nigeria, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, 
Rumänien, Suriname, Syrische Arabische Republik, Togo, Tonga, Tschechische 
Republik, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. 

56/97. Rückgabe oder Rückerstattung von Kulturgut an 
die Ursprungsländer 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung der einschlägigen Bestimmungen der Char-
ta der Vereinten Nationen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3026 A (XXVII) vom 
18. Dezember 1972, 3148 (XXVIII) vom 14. Dezember 1973, 
3187 (XXVIII) vom 18. Dezember 1973, 3391 (XXX) vom 
19. November 1975, 31/40 vom 30. November 1976, 32/18 
vom 11. November 1977, 33/50 vom 14. Dezember 1978, 
34/64 vom 29. November 1979, 35/127 und 35/128 vom 
11. Dezember 1980, 36/64 vom 27. November 1981, 38/34 
vom 25. November 1983, 40/19 vom 21. November 1985, 42/7 
vom 22. Oktober 1987, 44/18 vom 6. November 1989, 46/10 
vom 22. Oktober 1991, 48/15 vom 2. November 1993, 50/56 
vom 11. Dezember 1995, 52/24 vom 25. November 1997 und 
54/190 vom 17. Dezember 1999, 

 eingedenk ihrer Resolution 56/8 vom 21. November 2001, 
die 2002 zum Jahr des Kulturerbes erklärte,  

 unter Hinweis auf die am 14. Mai 1954 in Den Haag verab-
schiedete Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffne-
ten Konflikten163, 

 sowie unter Hinweis auf das von der Generalkonferenz der 
Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur am 14. November 1970 verabschiedete Überein-
kommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der 
unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kultur-
gut164, 

 ferner unter Hinweis auf das von der Generalkonferenz der 
Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur am 16. November 1972 verabschiedete Überein-
kommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt165, 

 unter Hinweis auf das von dem Internationalen Institut für 
die Vereinheitlichung des Privatrechts am 24. Juni 1995 in 

 
163 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 249, Nr. 3511. 
164 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur, Records of the General Conference, Sixteenth Session, Paris, 
12 October-14 November 1970, Vol. I: Resolutions. 
165 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1037, Nr. 15511. 
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